
609 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates XVI. GP 

Bericht 

des Justizausschusses 

über den Antrag der Abgeordneten Mag. 
Kabas, Dr. Michael Graff, Edith Dobesberger 
und Genossen betreffend ein Bundesgesetz 
über eine Amnestie aus Anlaß der vierzigsten 
Wiederk~}:tr des Tages, an dem die Unabhän
gigkeit Osterreichs wiederhergestellt wurde, 
und der dreißigsten Wiederkehr des Tages, an 
dem der österreichische Staatsvertrag unter-

zeichnet wurde (Amnestie 1985) (141/A) 

Die Abgeordneten Mag. K a b a s, Dr. Michael 
G raff, Edith D 0 b e s b erg e r und GenOssen 
haben am 18. April 1985 den gegenständlichen 
Antrag im Nationalrat eingebracht und im wesent
lichen wie folgt begründet: 

"Im April 1985 jährt sich zum vierzigsten Mal 
der Tag, an dem die im März 1938 verlorengegan
gene staatliche Unabhängigkeit Österreichs wieder
hergestellt worden ist, und im Mai desselben Jahres 
zum dreißigsten Mal der Tag, an dem der Staats
vertrag betreffend die Wiederherstellung eines 
unabhängigen und demokratischen Österreichs der 
Republik die volle Souveränität wiedergegeben hat. 
Diesem historischen Anlaß entspricht es, seit langer 
Zeit anhängige Verfahren zu bereinigen und Perso-

Oe. Fertl 

Berichterstatter 

nen, die vor langer Zeit strafbare Handlungen 
begangen haben, durch einen Akt der Gesetzge-: 
bung Gnade zu gewähren, wenn dem nicht die 
besondere Schwere der Straftat entgegensteht." 

Der Justizausschuß hat den Initiativantrag in sei
ner Sitzung am 23. April 1985 in Verhandlung 
genommen. Zum Gegenstand sprachen außer dem 
Berichterstatter die Abgeordneten Dr. G r a f f, Dr. 
~E r mac 0 r a und Dr. G rad i sc h n ik, der Aus
schußobmann Abgeordneter Mag. K a b a s sowie 
der Bundesminister für Justiz Dr. 0 f n e r. ~ 

Bei der Abstimmung wurde der gegenstäildliche 
Initiativaimag unter Berücksichtigung eines 
gemeinsamen Abänderungsantrages der Abgeord
neten Mag. K a b a s, Dr. G r a f fund Edith 
D 0 b e s b erg e r in der diesem Bericht beige
druckten Fassung einstimmig angenommen. 

Als Ergebnis seiner Beratungen stellt der Justiz
ausschuß somit den An t rag, der Nationalrat 
wolle dem a n g e s chi 0 s sen enG e set zen t - "1. 
w u r f die verfassungsmäßige Zustimmung erteilen. 

Wien, 1985 04 23 

Mag. Kabas 

Obmann 
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2 609 der Beilagen 

Bundesgesetz vom xxxxxxx über eine 
Amnestie aus Anlaß der vierzigsten Wieder
kehr des Tages, an dem die Unabhängigkeit 
Österreichs wiederhergestellt wurde, und der 
dreißigsten Wiederkehr des Tages, an dem der 
österreichische Staatsvertrag unterzeichnet 

wurde (Amnestie 1985) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Einstellurigvon Strafverfahren 

§ 1. (1) Ein Strafverfahren wegen einer von Amts 
wegen zu verfolgenden gerichtlich strafbaren 
Handlung ist nicht einzuleiten und ein bereits ein
geleitetes Strafverfahren ist in jeder Lage des V er~ 
fahrens einzustellen, 

1. wenn die strafbare Handlung vor dem 
15. Mai '1955 begangen worden ist und keine 
strengere Strafe als zehn Jahre Freiheitsstrafe 
angedroht ist; 

2. wenn die strafbare Handlung vor dem 
15. Mai 1965 begangen worden ist und keine 
strengere Strafe als fünf Jahre Freiheitsstrafe 
angedroht ist; 

3. wenn die strafbare Handlung vor dem 
15. Mai 1975 begangen worden ist und keine 
strengere Strafe als drei Jahre Freiheitsstrafe 
angedroht ist; 

4. wenn eine nach den §§ 83, 84, 269 oder 270 
StGB zu beuneilende strafbare Handlung vor 
dem 15. Mai 1980 gegen einen Beamten oder 
eine Behörde begangen worden ist. 

(2) Auf gerichtlich strafbare Handlungen nach 
dem Finanzstrafgesetz findet Abs. 1 keine Anwen
dung. 

Strafnachsicht 

§ 2. (1) Allen Personen, die vor dem Inkrafttre
ten dieses Bundesgesetzes ausschließlich wegen 
einer oder mehrerer der im § 1 bezeichneten straf
baren Handlungen zu einer Freiheitsstrafe rechts
kräftig veruneilt worden sind, ist die Freiheitsstrafe 
nachgesehen, soweit sie noch nicht vollstreckt oder 
nachgesehen worden ist. § 1 Abs. 2 ist anzuwenden. 

(2) Die nach Abs. 1 nachgesehene Strafe gilt mit 
dem Tage des Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes 

als vollzogen. Bei Berechnung der Fristen, deren 
Lauf beginnt, sobald die Strafe vollstreckt ist, ist 
jedoch, je nach den Umständen, § 43 Abs.3 oder 
§ 48 Abs. 3 StGB dem Sinne nach anzuwenden. 

Beschränkung der Auskunft aus dem Strafregister 

§ 3. (1) Ist jemand zu keiner str~ngeren Strafe als 
einer höchstens sechsmonatigen Freiheitsstrafe, 
wenn die Veruneilung aber nur wegen Jugendstraf
taten erfolgt ist, zu keiner strengeren als einer ein
jährigen Freiheitsstrafe veruneilt worden, so unter
liegt die Veruneilung der Beschränkung der Aus
kunft aus dem Strafregister (§ 6 Abs. 1 des Til
gungsgesetzes 1972), wenn die Tilgungsfrist vor 
dem 1. Jänner 1985 begonnen hat oder im Fall 
einer Strafe, die bedingt nachgesehen oder aus der 
der Veruneilte bedingt entlassen worden ist, die 
bedingte Nachsicht vor dem 1. Jänner 1985 in 
Rechtskraft erwachsen oder der Veruneilte vor die
sem Zeitpunkt bedingt entlassen worden ist. Bei 
einer Geldstrafe ist die Ersatzfreiheitsstrafe maßge
bend, bei Verhängung einer Freiheitsstrafe· und 
einer Geldstrafe sind Freiheitsstrafe und Ersatzfrei
heitsstrafe zusammenzuzählen. Dabei ist ein Monat 
dreißig Tagen gleichzuhalten. 

(2) Hat jemand mehrere Veruneilungen der im 
Abs. 1 bezeichneten An erlitten, so tritt eine 
Beschränkung der Auskunft nur ein, wenn die Zahl 
der Veruneilungen nicht mehr als drei beträgt und 
die Summe aller Freiheitsstrafen und Ersatzfrei
heitsstrafen sechs Monate, wenn es sich aber aus
schließlich um Veruneilungen wegen J ugendstraf
taten handelt, ein Jahr nicht übersteigt. 

(3) Die Beschränkung der Auskunft aus dem 
Strafregister nach den vorstehenden Bestimmungen 
tritt kraft Gesetzes ein. Andere Bestimmungen, 
nach denen Veruneilungen einer Beschränkung der 
Auskunft unterliegen, bleiben unberühn. Hinsicht
lich Veruneilungen, für die die Voraussetzungen 
der Abs. 1 und 2 nicht zutreffen, gilt § 6 Abs. 6 des 
Tilgungsgesetzes 1972. 

Verfahren bei Einstellung von Strafverfahren 

§ 4. (1) Über die Einstellung eines Strafverfah
rens entscheidet das Gericht, bei dem das Verfah
ren anhängig ist. Nach Rechtskraft der Anklage 
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oder Einbringung des Strafantrages obliegt die Ent
scheidung dem Vorsitzenden (Einzelrichter). Stellt 
sich die Notwendigkeit der Entscheidung über die 
Verfahrenseinstellung in der Hauptverhandlung 
heraus, so entscheidet das erkennende Gericht, im 
Geschwornengerichtsverfahren der Schwurge
richtshof. Ist gegen ein Urteil ein Rechtsmittel 
angemeldet oder eingebracht worden, so obliegt 
die Entscheidung dem Rechtsmittelgericht. Die 
Entscheidung ergeht jeweils durch Beschluß nach 
Anhörung des Staatsanwaltes, Oberstaatsanwaltes 
oder Generalprokurators. 

(2) Der Beschluß auf Einstellung des Verfahrens 
ist auf Antrag des Beschuldigten (Angeklagten) zu 
fassen. Von Amts wegen oder auf Antrag des 
Staatsanwaltes ist nur dann zu entscheiden, wenn 

1. sich der Beschuldigte in Untersuchungshaft 
befindet oder über ihn die Untersuchungshaft 
verhängt werden müßte, 

2. eine Anklageschrift oder ein Strafantrag ein
gebracht werden müßte, 

3. eine Strafverfügung erlassen oder die Haupt
verhandlung anberaumt oder durchgeführt 
werden müßte oder 

4. eine Berufung oder Nichtigkeitsbeschwerde 
gegen das Urteil angemeldet oder eingebracht 
worden ist. 

(3) Ist in den Fällen des § 1 ein gerichtliches Ver
fahren noch nicht eingeleitet worden, so tritt an die 
Stelle der Verfahrenseinstellung die Zurücklegung 
der Anzeige durch den Staatsanwalt. Die Zurückle
gung kann jederzeit auf Begehren des Angezeigten 
geschehen; von Amts wegen erfolgt sie nur dann, 
wenn der Staatsanwalt sonst in der Sache eine 
Amtshandlung vorzunehmen hätte. 

(4) Gegen die Entscheidung des Gerichtes erster 
Instanz steht dem Beschuldigten (Angeklagten) 

und dem öffentlichen Ankläger die Beschwerde an 
den übergeordneten Gerichtshof öffen; sie ist bin
nen vierzehn Tagen einzubringen und hat aufschie
bende Wirkung. Gegen Entscheidungen des Unter
suchungsrichters ist eine Beschwerde an die Rats
kammer zulässig, gegen deren Entscheidung eine 
Beschwerde an den Gerichtshof zweiter Instanz 
(§§ 113,114 StPO). 

Verfahren bei Strafnachsicht 

~.5. (1) Daß die Voraussetzungen einer Straf
nachsicht gegeben sind, hat das Gericht, das in 
erster Instanz erkannt hat, nach Anhörung des 
Staatsanwaltes durch Beschluß festzustellen. Hat in 
erster Instanz ein Geschwornen- oder ein Schöffen
gericht erkannt, so obliegt die Feststellung dem 
Vorsitzenden. 

(2) Der Beschluß nach Abs. 1 ist auf Antrag des 
Verurteilten zu fassen, von Amts wegen oder auf 
Antrag des Staatsanwaltes nur dann, wenn der 
Vollzug der Freiheitsstrafe anzuordnen oder über 
einen Strafaufschub zu entscheiden wäre oder 
wenn sich der Verurteilte bereits zum Vollzug der 
Freiheitsstrafe in einer Strafvollzugsanstalt oder 
einem gerichtlichen Gefangenenhaus befindet. 

(3) § 4 Abs. 4 erster Satz ist anzuwenden. 

Inkrafttreten und Vollziehung 

§ 6. (1) Dieses Bundesgesetz tritt mit Ausnahme 
des § 3 mit dem 15. Mai 1985 in Kraft. § 3 tritt mit 
dem 1. Jänner 1987 in Kraft. 

(2) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes 
ist der Bundesminister für Justiz betraut, hinsicht
lich des § 3 aber der Bundesminister für Inneres. 
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